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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Kamen beschließt die als Anlage beigefügte "Siebte Satzung zur  
Änderung der Satzung für den Rettungsdienst der Stadt Kamen und der Gemeinde Bönen"  
und billigt gleichzeitig die dieser Satzung zugrunde liegende Kalkulation der Gebührensätze. 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Satzung in der jetzigen Fassung gilt seit dem 01.01.2000. Eine Anpassung der Gebüh-
rensätze ist aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2001 steigenden Gebührenbedarfs bei in 
etwa gleich hohen Einnahmen (basierend auf bisherigen Gebührensätzen) im Vergleich zur 
Prognose des Jahres 2000 notwendig. Darüber hinaus werden keine weiteren Satzungsin-
halte geändert. 
 
Einen maßgeblichen Anteil an der Steigerung des Gebührenbedarfs hat der Ansatz der Un-
terdeckung aus der Betriebsabrechnung 1999 mit rund 364.000,-- DM. Jener Ansatz erfolgt 
erstmalig aufgrund einer Ergänzung im Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen 
(KAG NW). Dieses schreibt im § 6 Abs. 2 Satz 3 ff. vor, dass ab dem Jahr 1999 Kostenüber-
deckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes (als Ergebnis einer Betriebsabrechnung) 
innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen sind; Kostenunterdeckungen sollen eben-
falls innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Eine Nichtbeachtung dieser Sollvor-
schrift verbietet sich auch aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Kamen (kein Haus-
haltsausgleich seit 1997). 
 
Diese Neuregelung und deren Auswirkung wurde bereits in der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses am 19.09.2000 in der Mitteilungsvorlage 163/2000 dargestellt. 
 

Der Bürgermeister

 

Vorlage 
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Eine weitere nennenswerte Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist bei den kalkula-
torischen Kosten mit ca. 136.000,-- DM zu verzeichnen. Hier wurden erstmalig anteilige An-
sätze für den Um- und Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache einbezogen. Des 
Weiteren sind Mittel für zwei als Ersatz zu beschaffende Rettungstransportwagen geplant. 
Hier werden aber nur die Ausgaben für Fahrgestelle und medizinischen Bedarf wirksam. Die 
Ausgaben für Auf- und Ausbauten der Fahrzeuge erfolgen erst im Jahr 2002. 
 
Bei den Sachkosten sind nur kleinere Änderungen der Ansätze erfolgt, die im Ergebnis eine 
leichte Kostenerhöhung von ca. 53.000,-- DM haben. Die Personalkosten aber sinken um 
rund 207.000,-- DM. Einerseits wurden die Personalkostenanteile in den Querschnittsberei-
chen reduziert aufgrund genauerer Zuordnung der Tätigkeitsanteile für den Rettungsdienst. 
Andererseits sollen im Jahr 2001 neun ausgebildete Rettungsassistenten angestellt werden. 
Dadurch werden Ausbildungskosten gespart. Darüber hinaus sinken aber auch die laufenden 
Personalkosten, da Rettungsassistenten geringer eingruppiert werden als kombiniert ausge-
bildete Brandmeister/Rettungsassistenten. Diese Kostensenkung ist noch stärker zu bewer-
ten, da die Personalkosten generell durch eine etwa 1,6-%ige Tariferhöhung belastet wer-
den.  
 
Die Gebührenberechnung für das Jahr 2001 weist letztlich einen Gebührenbedarf von 
5.903.034,-- DM aus. Bei der Ermittlung der Einsatzfahrten (als Multiplikator der Gebühren-
sätze) wurde im Vergleich mit den Zahlen der Vorjahre eine Stagnation auf hohem Niveau 
geplant. Bei bisherigen Gebührensätzen werden dann 5.561.620,-- DM als Erlöse erwartet. 
Damit wären 341.414,-- DM oder 5,8 % des Gebührenbedarfs nicht gedeckt. 
 
Zur Deckung des Gebührenbedarfs ist eine Anpassung der Gebührensätze wie folgt not-
wendig: 
 

 
Bei einer Satzungsänderung mit den vorgenannten Gebührensätzen für das Jahr 2001 wer-
den Gesamterlöse in Höhe von 5.902.340,-- DM erwartet. Der Gebührenbedarf wäre dann 
lediglich um 694,-- DM nicht gedeckt. Die Berechnungen, die obige Gebührensätze begrün-
den, sind samt Erläuterungen als Anlage beigelegt. 
 
Durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Rettungs-
dienst auf dem Gebiet der Städte Bergkamen und Kamen wie auch der Gemeinde Bönen ist 
die Stadt Kamen ermächtigt, die Gebührensätze für die Gemeinde Bönen mitzuregeln. Die 
Stadt Bergkamen erlässt nach vorheriger Abstimmung eigenverantwortlich eine gleichlau-
tende Satzung. Diese Abstimmung zwischen den Trägergemeinden ist mit dem hier zu be-
schließenden Ergebnis erfolgt. 

Gebührensätze im Rettungsdienst Gebühren-  Gebühren- Abweichung Abweichung
satz, alt satz, neu in DM in %

innerhalb des Gebietes des Rettungsdienstbereiches
- KTW-Einsatz 260,50 289,40 28,90 11,1
- RTW-Einsatz 825,10 874,90 49,80 6,04
- NEF-Einsatz 335,60 314,30 -21,30 -6,35 
außerhalb des Rettungsdienstbereiches zusätzlich
- KTW pro gefahrene km 1,50 2,00 0,50 33,33
- RTW pro gefahrene km 2,40 3,40 1,00 41,67
- NEF pro gefahrene km 4,50 7,50 3,00 66,67
Wartezeiten; bis zu 30 Minuten ohne zusätzliche Berechnung
- KTW ab 31. Minute je angefangene Stunde 38,90 60,40 21,50 55,27
- RTW ab 31. Minute je angefangene Stunde 76,90 100,30 23,40 30,43
Reinigung/Desinfektion der Fahrzeuge
- besondere Reinigung nach Verunreinigung 58,00 80,00 22,00 37,93
- Desinfektion des Fahrzeugs 145,00 200,00 55,00 37,93
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Den in § 14 Abs. 2 S. 1 Rettungsgesetz NRW genannten Verbänden der Krankenkassen und 
dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist der Satzungsentwurf ein-
schließlich der Berechnungen zu den Gebührensätzen fristgerecht zur Stellungnahme vor-
gelegt worden. Der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes und Aufsichtsbehörde wur-
de gleichermaßen informiert. 
 
Das Gespräch zwischen Vertretern der vorgenannten Organisationen, dem Kreis Unna und 
den Trägergemeinden fand am 10.11.2000 statt. Im Verlauf dieses Gespräches wurden die 
Berechnungen der Kämmerei sowie die vorgesehenen organisatorischen Veränderungen 
mehrfach von den Vertretern der Versicherungsverbände ausdrücklich anerkannt. Die Be-
rechnungen und die vorgesehenen Maßnahmen zur Erschließung von Kostensenkungspo-
tentialen seien sehr qualifiziert. Es wurden keine weiteren Begründungen aufgrund erheblich 
abweichender Bewertungen der beurteilungsfähigen Unterlagen nach § 14 Abs.3 RettG NW 
verlangt. Auch das Kalkulationsergebnis 2001 selbst, welches ohne Berücksichtigung der 
Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 1999 bereits eine Gebührensenkung als Ergeb-
nis hätte, wurde sehr positiv aufgenommen. Damit ist davon auszugehen, dass ein Einver-
nehmen bezüglich der zugrundegelegten Daten und der Berechnung selbst erzielt wurde. 
 
Zum Schluss des Gespräches wollten die Vertreter der Versicherungsverbände jedoch völlig 
überraschend protokolliert haben, dass ein Einvernehmen nicht erzielt wurde. Zur Begrün-
dung wurde lediglich angeführt, dass der Teil des Gebührenbedarfs, der auf Fehleinsätze 
entfiele, nicht ansatzfähig sei. Daraufhin wurde von der Verwaltung auf den Gesetzestext 
des § 15 Abs. 1 Satz 2 RettG NW verwiesen, wonach die Kosten für Fehleinsätze ansatzfä-
hig sind. Die Anwendung dieser Regelung blieb im Übrigen bereits bei der Kalkulation für 
das Jahr 2000 ohne Beanstandung durch die Krankenkassen. 
 
Die Begründung der Versicherungsverbände ist unsachlich, rechtlich falsch und fachlich oh-
ne Hintergrund. Das aus der oben zitierten Kannbestimmung abgeleitete Ermessen wurde 
nicht missbraucht und die gesetzliche Bestimmung selbst ist von den Trägerkommunen nicht 
zu beeinflussen. Die Nicht-Anerkennung von gesetzlichen Regelungen ist nicht Gegenstand 
des zwischen den Trägerkommunen und den Krankenkassen zu erzielenden Einverneh-
mens. Wenn hier Änderungswünsche der Krankenkassen bestehen, so sind diese von den 
Kassen an den Gesetzgeber heranzutragen. Die Trägerkommunen werden sich jedoch mit 
allen Mitteln dagegen verwahren, dass Kosten für Fehleinsätze ohne Deckung bei den 
Kommunen verbleiben, zumal die Ansatzfähigkeit dieser Kosten per Gesetzesänderung in 
1999 (siehe oben: § 15 Abs. 1 Satz 2 RettG NW) eindeutig geregelt wurde. 
 
Eine von den Vertretern der Versicherungsverbände angekündigte Stellungnahme ist am 
14.11.2000 per Fax eingegangen. In ihr wird bestritten - wie in dem Gespräch angedeutet -, 
dass die Kosten der Fehleinsätze in die Gebührensatzberechnung eingerechnet werden dür-
fen. Es wird Bezug genommen auf ein OVG-Urteil aus Schleswig-Holstein, dem aber andere 
landesgesetzliche Bestimmungen zugrunde liegen. Eine Anfechtung der Berechnungen der 
Trägerkommunen ist nicht erfolgt. 
 
Auf die beigefügte Gebührenbedarfsberechnung einschließlich Erlösprognose wird hinge-
wiesen. 
 
 
Anlagen 
- Satzungsänderung ab 01.01.2001 zur gültigen Satzung Rettungsdienst 
- gültige Satzung Rettungsdienst 
- Gebührensatzberechnung für das Jahr 2001 einschließlich Erläuterungen 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



1 

 



2 

 
 



3 

 
 



4 

 
 



5 

 
 



6 

 
 



7 

 
 



8 

 
 



9 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


